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I. Wachsende Bedeutung des zivil- 
gesellschaftlichen Engagements  
für die kommunale Daseinsvorsorge 

In Sachsen-Anhalt ist die Bevölkerung von 2,8 

Millionen Menschen im Jahr 1990 auf 2,19 Mil-

lionen Menschen im Jahr 2019 zurückgegan-

gen.1 Dieser erhebliche durch Abwanderung in 

andere Bundesländer und dem demografischen 

Wandel verursachte Bevölkerungsverlust birgt 

Gefahren gerade für kleine Gemeinden im länd-

lichen Raum, welche die Kosten der örtlichen 

Daseinsvorsorge und Infrastruktur immer 

schwerer allein tragen können.2 Dadurch ge-

winnt zivilgesellschaftliches Engagement zu-

nehmend an Bedeutung. Solches Engagement 

kann nicht nur in Form von Vereinen und 

GmbHs oder Stiftungen stattfinden, sondern 

auch durch Genossenschaften.  

 

II. Überblick zu Genossenschaften  

Eingetragene Genossenschaften (eG) sind gem. 

§ 1 GenG Gesellschaften von nicht geschlosse-

ner Mitgliederzahl, deren Zweck darauf gerich-

tet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mit-

glieder oder deren sozialen oder kulturellen Be-

lange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbe-

trieb zu fördern. Zweck der Genossenschaft ist 

 
1 Pressemitteilung Nr. 284/2020 des Statistischen Landesamtes 
Sachsen-Anhalt vom 01.10.2020. 
2 Martin Paul, "Hotspot des demografischen Wandels": Warum 
Sachsen-Anhalt trotz Zuwanderung Einwohner verliert, 
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/bevoelkerungs-
prognose-interview-hotspot-demografischer-wandel-warum-das-

also die Förderung der Mitglieder, wobei sich 

die Förderung nicht lediglich auf die Erzielung 

und Ausschüttung von Gewinnen richten darf.3 

Hierin liegt einer der grundsätzlichen Unter-

schiede zu einer GmbH. Zum Zwecke der Mit-

gliederförderung unterhält die Genossenschaft 

einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, worin 

wiederum der grundsätzliche Unterschied zu ei-

nem eingetragenen Verein zu sehen ist.  

 

Aus der mitgliederbezogenen Fördertätigkeit 

der Genossenschaft durch einen Geschäftsbe-

trieb folgt eines ihrer charakteristischen We-

sensmerkmale. Ihre Mitglieder haben nämlich 

eine Doppelrolle inne, denn sie sind sowohl 

Mitglied als auch Kunde, Lieferant oder Be-

schäftigter der Genossenschaft.4   

 

Die tatsächliche Verfolgung des Förderzwecks 

wird durch die obligatorische und weitrei-

chende Prüfung durch den Genossenschaftsver-

band gem. §§ 53ff. GenG sichergestellt.  

 

land-einwohner-verliert-100.html (Abruf: 11.06.2021). 
3 Geibel in: Henssler/Strohm, Gesellschaftsrecht, 2021, §1 GenG 
Rn. 10. 
4 Blome-Drees u.a., „Potenziale und Hemmnisse von unternehme-
rischen Aktivitäten in der Rechtsform der Genossenschaft, Berlin 
2016, S. 22. 
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Die eingetragene Genossenschaft besteht aus 

drei Organen. Zentrales Organ ist die General-

versammlung, in der jedes Genossenschaftsmit-

glied unabhängig von der Höhe der Kapitalein-

lage mit jeweils einer Stimme gem. § 43 GenG 

stimmberechtigt ist. 

 

Die Generalversammlung stellt gem. § 48 GenG 

den Jahresabschluss fest und beschließt über die 

Verwendung des Ergebnisses sowie die Entlas-

tung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 

dessen Mitglieder sie ebenfalls wählt.  

 

Dem Vorstand wiederum obliegt gem. § 27 

Abs. 1 GenG die Leitung der Genossenschaft 

unter eigener Verantwortung. Der Vorstand 

wird dabei vom Aufsichtsrat gem. § 38 GenG 

überwacht. 

 

Aufgrund dieser Ausrichtung der Genossen-

schaft auf die Förderinteressen ihrer Mitglieder 

und deren demokratischen Beteiligung scheint 

die eingetragene Genossenschaft besonders ge-

eignet, um die Daseinsvorsorge in Kommunen 

und Regionen durch die Partizipation möglichst 

vieler Bürgerinnen und Bürgern nachhaltig zu 

sichern. In der Vergangenheit entstanden be-

reits einige Sozialgenossenschaften, deren Mit-

gliedschaft sich aus engagierten Bürgerinnen 

und Bürgern zusammensetzen und deren För-

derzweck auf die Erbringung soziale Dienstleis-

tungen für hilfebedürftige Mitglieder gerichtet 

ist.  

 

Eine solche Sozialgenossenschaft ist beispiels-

weise die Bocholter Bürgergenossenschaft eG.  

 

 
5 Die nachfolgenden Informationen sind der Homepage der Genos-
senschaft entnommen: https://bocholter-bg.de (Abruf: 11.06.2021). 

III. Die Bocholter Bürgergenossenschaft eG5 

Die Bocholter Bürgergenossenschaft wurde am 
6. Dezember 2013 gegründet und ist seit dem 1. 
August 2015 eigenständig. Sie ist eine aner-
kannte steuerbegünstigte Körperschaft.  
 
Zweck und Gegenstand der Bürgergenossen-
schaft ist:  

 Die Förderung der gegenseitigen Hilfe 
von Mensch zu Mensch zur Verbesse-
rung der Lebensqualität von älteren 
Menschen und Familien.  

 Die Beratung und Unterstützung älterer 
Menschen, um altersbedingte Schwie-
rigkeiten zu verhüten oder zu mildern.  

 Die Planung und Durchführung von 
Kinderbetreuung und weiteren Projek-
ten der Jugendhilfe.  

 Die zuverlässige Unterstützung von Ar-
beitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
im Alltag und in schwierigen Lebensla-
gen durch die Vermittlung und Erbrin-
gung von umfassenden Dienstleistun-
gen zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf.  

 
Dabei arbeitet die Genossenschaft mit Zeitkon-
ten ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Das 
bedeutet, dass nach dem sog. Prinzip der lang-
fristigen Wechselseitigkeit Zeitkonten ange-
spart werden, die später im Falle der eigenen 
Hilfebedürftigkeit abgerufen werden können. 
 
Die angebotenen Leistungen reichen dabei von 
Begleit-, Einkaufs- und Besuchsdiensten für äl-
tere Menschen zu Haushalts- und Gartenhilfen 
bis zur Hausaufgabenhilfe und Kinderbetreu-
ung.  
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IV. Berücksichtigung von Sozial- 
genossenschaften in der  
Sachsen-Anhaltinischen Förderlandschaft  

Zivilgesellschaftliches Engagement ist zumeist 
auf die finanzielle Förderung von privaten oder 
öffentlichen Geldgebern angewiesen, weswe-
gen staatliche Förderprogramme eine nicht un-
erhebliche Rolle spielen. Es stellt sich die 
Frage, ob Genossenschaften als eine bislang 
eher unbekannte Form bürgerschaftlichen En-
gagements in solchen Förderprogrammen hin-
reichend berücksichtigt werden.  
 
In eine Gegenüberstellung von Förderprogram-
men, die die Förderung der Daseinsvorsorge in 
Sachsen-Anhalt zum Gegenstand haben, hat 
sich gezeigt, dass Genossenschaften häufig in 
den Förderrichtlinien übersehen und dadurch 
ausgeschlossen werden.6 
 
Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle die 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Förderung von Maßnahmen für die Ge-
staltung des demografischen Wandels.7  
 
Auf Grund der Richtlinie sollen nach Punkt 1. 
Maßnahmen zur Gestaltung des demografi-
schen Wandels in Sachsen-Anhalt gefördert 
werden.  Ziel ist es, die Gestaltung des demo-
grafischen Wandels zu unterstützen, eine nach-
haltige Daseinsvorsorge zu gewährleisten und 
langfristig die Lebensqualität in bevölkerungs- 
und strukturschwachen Räumen des Landes zu 
sichern.  

Die Liste der Zuwendungsempfänger in Punkt 
3. ist durchaus umfänglich. Demnach sind Zu-
wendungsempfänger:  
 

a) Landkreise, Verbandsgemeinden, Ge-
meinden sowie kommunale Zweckver-
bände,  

b) Verbände und Vereine,  
c) Gemeinnützige Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung,  
d) Staatlich anerkannte Glaubens- oder 

Religionsgemeinschaften  
e) Öffentlich-rechtliche und gemeinnüt-

zige privatrechtliche Stiftungen oder 
f) Öffentliche Unternehmen.  

 
Es sind also die meisten Rechtsformen, in denen 
bürgerschaftliches Engagement stattfinden 
kann, aufgeführt. Jedoch sind die Genossen-
schaften nicht, auch nicht im Wege der Ausle-
gung, enthalten. 
 
Wegen der Vorteile, die die eingetragene Ge-
nossenschaft gegenüber anderen Rechtsformen 
gerade bei der Gestaltung des demografischen 
Wandels haben kann, sollte das Land hier drin-
gend nachbessern und auch Genossenschaften 
in den Kreis der Antragsberechtigten aufneh-
men, wie dies in den vergleichbaren Förder-
maßnahmen anderer Länder bereits der Fall ist.8

 
  

 
6 Anlage 1.  
7 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Maßnahmen für die Gestaltung des demografischen Wandels - 
Erlass des MLV vom 15.1.2018 – 43.21 20203/1. 
8 Beispielsweise Teil 2 A. III. der Richtlinie des Sächsischen 

Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förde-
rung der Teilhabe und Unterstützung älterer Menschen vom 17. 
Dezember 2019.  



 

Anlage 1 

Verzeichnis von staatlichen Förderprogrammen 

zur Förderung der Daseinsvorsorge in Sachsen-Anhalt 
 
Das folgende Verzeichnis führt die zum Stand 09.06.2021 bestehenden Förderprogramm der Länder, des Bundes und der EU, welche die Integra-
tion oder den Verbleib von Menschen in gesellschaftlichen Strukturen zum Ziel haben und so den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern sol-
len.  Das Verzeichnis wurde mithilfe einer Recherche in der Förderdatenbank (https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html) mit 
den Stichwort „Daseinsvorsorge“ im Fördergebiet Sachsen-Anhalt angelegt.   
 
 

Förderpro-
gramm 

Ansprechpunkt Förderziel Art der 
Förderung 

Antragsberechti-
gung 

Antragsberech-
tigung von Bür-
gergenossen-

schaften 
LEADER und 

CLLD 
Landes- 

verwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt, 
Dessauer Straße 
70, 06118 Halle 

(Saale) 

Maßnahmen zur 
Stärkung der 

Wirtschaft und 
zur Weiter- 

entwicklung des 
ländlichen Raums.  

Zuschuss u.a. juristische Perso-
nen des öffentlichen 
und des privaten 
Rechts 

ja, als juristische 
Person des priva-
ten Rechts.  
 
Außerdem Bezug-
nahme in Teil B 
Punkt 2.6 e) der 
Förderrichtlinie 
auf Energiegenos-
senschaften 

Förderung von 
Maßnahmen für 

die Gestaltung des 
Demografischen 

Wandels 

Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt 

(IB),  
Domplatz 12, 

39104 Magdeburg 

Maßnahmen, um 
die Lebensqualität 
in bevölkerungs-

armen und  
strukturschwa-
chen Gebieten  
langfristig zu  

sichern 

Zuschuss  Landkreise 
 Verbandsgemein-

den, Gemeinden, 
kommunale 
Zweckverbände 

 Verbände und 
Vereine 

 gemeinnützige 
Gesellschaften 
mit beschränkter 
Haftung 

 staatlich aner-
kannte Glauben- 
und Religionsge-
meinschaften  

 öffentlich-rechtli-
che und gemein-
nützige privat-
rechtliche Stiftun-
gen  

 öffentliche Unter-
nehmen 

Nein 

Räumliche Struk-
turmaßnahmen 

Landwirtschaftli-
che Rentenbank, 

Hochstraße 2, 
60313 Frankfurt 

am Main 

Investitionen in 
die kommunale 

Infrastruktur einer 
ländlich geprägten 

Region 

Darlehen  Städte und Ge-
meinden bis 
50.000 Einwohner 

 Landkreise 
 rechtlich unselbst-

ständige kommu-
nale Betriebe 

 eingeschränkte 
Zweckverbände 

Nein 

Förderung von 
Maßnahmen der 
städtebaulichen 
Erneuerung in 

Sachsen-Anhalt 

Landesverwal-
tungsamt Sach-

sen-Anhalt,  
Referat 306,  

Maxim-Gorki-
Straße 7, 06114 

Halle (Saale) 

Investitionen in 
den Städtebau 

Zuschuss Gemeinden Nein 



 

IKU - Investiti-
onskredit Kom-

munale und Sozi-
ale Unternehmen 

KfW-Banken-
gruppe,  

Palmengartenstr. 
5-9, 60325  

Frankfurt am 
Main 

Investitionen in 
die kommunale 

und soziale Infra-
struktur in 

Deutschland 

Darlehen  Unternehmen mit 
mind. 50-prozen-
tigem kommuna-
lem Gesellschaf-
terhintergrund  

 gemeinnützige 
Organisationen 
einschließlich  
Kirchen 

 Körperschaften, 
Anstalten, Stiftun-
gen des öffentli-
chen Rechts mit 
mehrheitlich kom-
munalem Hinter-
grund  

 Unternehmen so-
wie natürliche 
Personen im Rah-
men von Investor-
Betreiber-Model-
len 

ggf. als gemein-
nützige Organisa-
tion oder Investor-
Betreiber-Modell 

Städtebauförde-
rung 

Bundesministe-
rium des Inneren, 

für Bau und  
Heimat,  

Alt-Moabit 140, 
10557 Berlin 

Investitionen in 
nachhaltig und  
zukunftsfähige 

Entwicklung von 
Kommunen 

Zuschuss Städte und Gemeinden Nein 

Modellprojekte 
Smart Cities - 

Stadtentwicklung 
und Digitalisie-

rung 

KfW Banken-
gruppe,  

Palmengarten-
straße 5-9,  

60325 Frankfurt 
am Main 

Entwicklung und 
Umsetzung einer 

Smart-City- 
Strategie zur  
nachhaltigen  

digitalen  
Modernisierung 
einer Kommune 

Zuschuss  kommunale Ge-
bietskörperschaf-
ten 

 Gemeindever-
bände 

 andere Formen 
der interkommu-
nalen Zusammen-
arbeit, wie zum 
Beispiel Städte-
netzwerke oder 
Stadt-Umland-
Partnerschaften 

Nein, Ausrichtung 
auf kommunal- 

getragene  
Organisations- 

formen 

Bundesförderung 
für effiziente  

Gebäude 

Bundesamt für 
Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle 
(BAFA),  

AS 1,  
Frankfurter Straße 

29-35,  
65760 Eschborn 

Investitionen in 
Bestandsgebäude 
und Verbesserung 
des energetischen 

Niveaus des  
Gebäudes 

Zuschuss, 
Darlehen 

u.a. sonstige juristische 
Personen des Privat-
rechts einschließlich 
Wohnungsbaugenos-

senschaften 

ja 

Gemeinschafts-
aufgabe "Verbes-
serung der Agrar-
struktur und des 
Küstenschutzes" 

(GAK) 

Bundesministe-
rium für Ernäh-
rung und Land-

wirtschaft,  
Referat 811,  

Rochusstraße 1, 
53123 Bonn 

Maßnahmen zur 
Entwicklung der 
Landwirtschaft 

und der ländlichen 
Räume 

Zuschuss u.a. natürliche sowie 
juristische Personen 
des Privatrechts 

Ja 

 


